
Hygieneplan der Aartalschule (Stand: August 2020) 

Bitte lesen Sie den Hygieneplan sorgfältig und besprechen Sie die folgenden 

Hygienemaßnahmen mit Ihrem Kind.  

 
1. Persönliche Hygiene  
2. Wegeführung 
3. Raumhygiene  
4. Hygiene im Sanitärbereich   
5. Infektionsschutz in den Pausen  
6. Infektionsschutz im Sport- und Schwimmunterricht  
7. Infektionsschutz im Musikunterricht 
8. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf  
9. Konferenzen und Elternabende  
10. Geburtstage 
11. Meldepflicht  

 

Die Aartalschule verfügt über zwei Gebäude zur Beschulung mit jeweils zwei unabhängigen 

Toiletten für Jungen und Mädchen. Der Verwaltungstrakt besteht aus einem Sekretariat, dem 

Lehrerzimmer und dem Schulleitungsbüro. Dort gibt es ebenfalls je eine Toilette und ein 

Waschbecken für Damen und Herren. Die Betreuungsräume in der ehemaligen 

Hausmeisterwohnung verfügen auch über drei eigene kleine Toiletteneinheiten und drei 

Waschbecken.  

Alle Klassenräume besitzen einen Kaltwasseranschluss. Warmwasser ist lediglich in der 

Cafeteria, dem Sekretariat und der Betreuung vorhanden. 

Es gibt ausreichend Flüssigseife und Seifenspender für alle Räume, sowie Papierhandtücher in 

montierten Wandbehältern. Auch ausreichend Toilettenpapier ist vorhanden. Im Rahmen der 

Corona-Pandemie wurde vom Kreis ein Desinfektionsspender zur Nutzung aufgestellt. Im 

Sekretariat ist eine Sicherheitsscheibe aufgestellt und eine Abstandsmarkierung angebracht. 

Die Verwaltungstür ist verschlossen. Schülerinnen und Schüler können dieses nur in Begleitung 

einer Lehrkraft betreten. Der Zutritt zum Schulgelände ist grundsätzlich nur über den oberen 

Schulhof/ Haupteingang gestattet. Die Kinder der Frühbetreuung dürfen um 7.30 Uhr über den 

unteren Schulhof in die Betreuung kommen. 

In den genutzten Klassenräumen, in der Betreuung und auf dem Schulhof befinden sich 

entsprechende Hygieneplakate, die die gelten Regeln nochmals kindgerecht erklären und 

visualisieren. Die Schutzausrüstung (Mundschutz und bei Bedarf auch Einmalhandschuhe) wird 

selbst mitgebracht. Die Kinder sollen bitte grundsätzlich ein Aufbewahrungsbehältnis (kleine 

Brotdose etc. ) für ihren Mundschutz mit Namenversehen im Schulranzen haben.  

Es besteht eine Mundschutzpflicht auf dem Schulgelände mit Ausnahme der Klassenräume 

und Sporthalle (s. tƪǘΦ м αPersönliche Hygieneά und tƪǘΦ н αRaumhygieneά).  

 

1. Persönliche Hygiene: 

Kinder, die mit dem Bus fahren, müssen bereits während der Busfahrt einen Mundschutz 

tragen. Sobald die Kinder das Schulgelände betreten gilt eine Mundschutzpflicht. Kinder, die in 



die Schule laufen oder gebracht werden, ziehen den Mundschutz vor Betreten des 

Schulgeländes auf. Erreicht ein Kind ohne Mundschutz die Schule, erhält es einen 

Einwegmundschutz von der Aufsichtsführenden Lehrkraft. Dieser Mundschutz ist von den 

Eltern in Höhe von 3 Euro zu bezahlen. Sie werden im Schulplaner darüber informiert.  

 

Nach Ankunft auf dem Schulgelände können sich die Kinder, unter Berücksichtigung des 

Mindestabstandes, auf dem oberem Schulhof bewegen. Zum Unterrichtsbeginn stehen die 

Kinder auf ihren gewohnten Aufstellplätzen und warten auf die Lehrkraft. Die Kinder gehen 

gemeinsam mit der Lehrkraft in den Klassenraum. Dort waschen sich die Kinder die Hände. Das 

Händewaschen mit Seife sollte 20 bis 30 Sekunden andauern. Anschließend wird der 

Mundschutz abgesetzt und in die mitgebrachte Aufbewahrungsbox im Ranzen verstaut werden.  

Das Händewaschen erfolgt zu Beginn des Unterrichtes, nach den Pausen, vor und nach dem 

Essen, vor und nach dem Toilettengang. Die Reihenfolge des Händewaschens wird mit der 

Lehrerin besprochen.  

Die Kinder sollen nach dem Einüben der Abstands-, Hust- und Niesetikette täglich mehrfach an 

diese Verhaltensregeln erinnert werden. Das korrekte Auf- und Abziehen wird zu Hause mit den 

Eltern eingeübt und in der Schule angewendet. Die Kinder sind immer wieder daran zu erinnern, 

dass sie selbst nicht mit den Händen das Gesicht berühren, dass keine Umarmungen (auch zum 

Trösten) und kein Händeschütteln stattfinden darf.  

Kinder, die wiederholt die Maßnahmen zur Verhütung der Ansteckung mit Covid-19 missachten, 

werden an diesem Tag umgehend von den Eltern abgeholt. Dazu kontaktiert die Lehrkraft die 

Eltern. Ein Gespräch zwischen Schulleitung und Eltern wird entsprechend durchgeführt.  

 

Kinder mit Erkältungs- oder Krankheitssymptomen bleiben zu Hause, oder sind sofort 

abzuholen, falls sie noch in die Schule geschickt wurden. Bis zum Abholen wird das Kind in einen 

separaten Raum gebracht. Die Notfallnummern sind aktuell und beim Kind hinterlegt, die Eltern 

müssen jederzeit erreichbar sein.  

 

Bei der Schulverpflegung ist bei der Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln auf strenge 

Hygiene zu achten. Ebenso sind geeignete Rahmenbedingungen für die Einnahme von 

Mahlzeiten zu schaffen, dabei sind strikte Abstandsregeln einzuhalten. 

 

 

2. Wegführung: 

Die Schule wird zum Unterrichtsbeginn und -ende nur über den oberen Eingang (Bushaltestelle) 
zu betreten sein.  
 

 

 

3. Raumhygiene: 

Die Schüler müssen bis zum Betreten des Klassenraumes und Waschen der Hände ihren 

Mundschutz anbehalten.  



Fachräume (Computerraum, Musikraum/Bücherei, Werkraum) dürfen nur einmal täglich 

genutzt. 

Zu jeder Schulstunde werden die Räume stoßgelüftet und einmal täglich gereinigt.  

αIm Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen in der 

jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene 

Reinigung ausreichend.ά (vgl. Hygienplan des HKM) 

 

 

4. Hygiene im Sanitärbereich: 

An den Toilettentüren steht ein Pylon, der bei Nutzung in die Tür mit dem Fuß geschoben wird. 

Beim Verlassen der Toilette wird dieser Pylon wieder zurück neben die Tür geschoben. Dies gilt 

auch im Betreuungsbereich. Sämtliche Toilettentüren werden über den Unterrichtsvormittag 

geöffnet bleiben (durch Türkeile/ aushängen der Tür). 

Toilettensitze, Armaturen, Fußböden und Waschbecken werden täglich gereinigt, bei Bedarf 

auch mit Desinfektionsmittel. 

 

 

5. Infektionsschutz in den Pausen: 

Die Kinder sind verpflichtet ihren Mundschutz in den Pausen und allgemein beim Verlassen der 

Klassenräume zu tragen. Unter Beachtung der Abstandsregeln darf der gesamte Schulhof 

genutzt werden. Nach Pausenende stellen die Kinder sich an ihren gewohnten Aufstellplätzen 

auf und warten bis die Lehrkraft sie abholt.  

Im Verwaltungstrakt sind Abstandsmarkierungen angebracht. Das Verwaltungsgebäude ist für 

Kinder nur in Begleitung einer Lehrkraft zu betreten. Allgemein wird um Terminabsprache 

seitens der Eltern gebeten. Haben Eltern ein dringendes Anliegen, so klopfen Sie an die 

Eingangstür. 

 

 

6. Infektionsschutz Sport- und Schwimmunterricht: 

Auf dem Weg zur Umkleidekabine, beim Umziehen und auf dem Weg in die Sporthalle haben 

die Kinder ihren Mundschutz zu tragen. Auch wenn die Kinder auf die Toilette gehen, müssen 

sie ihren Mundschutz tragen. Die Kinder sollen ihr Aufbewahrungsbehältnis für den 

Mundschutz mit zum Sportunterricht nehmen. Vor Betreten der Sporthalle müssen die Kinder 

ihre Hände waschen oder desinfizieren. Die Kinder sollen ein Handtuch zur Unterlage für den 

Sportunterricht mitbringen. Die Sporthalle und die Umkleiden werden regelmäßig gelüftet. 

 

Die Kinder tragen ihren Mundschutz bereits beim Aufstellen für den Schwimmunterricht und 

ziehen diesen erst in der Umkleidekabine im Schwimmbad ab. Zum Schwimmunterricht fahren 

die Kinder klassenweise in den Bussen mit festgelegten Sitzplätzen und Busfahrern (es darf nicht 

getauscht werden). Das Betreten des Schwimmbades erfolgt ebenfalls klassenweise (zuerst 3a, 

dann 3b). Vor Betreten des Schwimmbades können die Hände desinfiziert werden 

(Desinfektionsmittel ist vor Ort). Die Kinder gehen zu zweit (festgelegte Partner_in) in eine 



Umkleidekabine und werden anschließend klassenweise aufgerufen, um in die Dusche mit max. 

5 Kindern zugehen. Nach Betreten der Schwimmhalle sollen sich die Kinder umgehend auf die 

Bank setzen und auf weitere Anweisungen der Lehrkräfte warten. Nach dem Ende des 

Schwimmunterrichts verlassen die Kinder die Schwimmhalle wieder klassenweise, gehen mit 

max. 5 Kindern duschen und anschließend in ihre Umkleidekabine mit ihrem festgelegten 

Partner_in. Dort warten sie auf die Anweisungen der Lehrkraft bevor sie das Schwimmbad 

(ohne Föhnen!) klassenweise verlassen, um zum Bus zu gehen.  

Aus hygienischen Gründen dürfen keine Föhne benutzt werden, daher ist es notwendig, dass 

jedes Kind eine Mütze trägt. 

Wenn Kinder ihre Mütze oder Badesachen für den Schwimmunterricht vergessen haben, dürfen 

sie nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Sie erhalten Arbeitsaufträge, die sie in der Schule 

bearbeiten müssen. Die Kinder dürfen nicht früher abgeholt werden. 

 

 

7. Musikunterricht: 

In geschlossenen Räumen muss weiterhin auf Gesang und die Nutzung von Blasinstrumenten 

verzichtet werden. Im Freien darf, unter Einhaltung des Mindestabstandes, gesungen und 

musiziert werden. 

 

 

8. Personen mit höherem Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken: 

Kinder mit höherem Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken, sind vom Unterricht, unter 

Vorlage eines Attests, befreit und erhalten wie vorher Material zum Homeschooling.  

Leben Kinder in einem Haushalt mit Personen mit höherem Risiko, an Covid-19 schwer zu 

erkranken, besteht auch hier keine Pflicht am Präsenzunterricht teilzunehmen. Ein Attest muss 

vorgelegt werden. In diesem Fall erfolgt das Erarbeiten der Inhalte durch Distanzunterricht. 

 

 

9. Konferenzen und Elternabende: 

Unter Einhalten des Mindestabstandes können Konferenzen und Elternabende, reduziert auf 

das notwendigste Maß, abgehalten werden. 

 

 

10. Geburtstage: 

Die Kinder können, anlässlich ihres Geburtstages, abgepackte Lebensmittel (bitte keinen 

Kuchen oder Muffins) für die Mitschüler_innen mitbringen.  

 

 

11. Meldepflicht: 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von Covid-19-Fällen in Schulen ist dem 

Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden. 

 



Anhang  

Sportregeln (zur Corona-Zeit) 

1. Ich gehe leise in die Umkleide und ziehe mich leise und zügig um. 

2. Ich trage meine Sportkleidung (T-Shirt, Sporthose, Schuhe mit heller Sohle) nur für den 

Sportunterricht. 

3. Ich lege meinen Schmuck ab. 

4. Ich binde lange Haare zusammen. 

5. Ich warte leise in der Umkleide, bis die Lehrkraft mich zum Sportunterricht abholt. 

6. Ich benutze Großgeräte nur unter Aufsicht. 

7. Ich sage Bescheid, wenn ich die Turnhalle verlasse. 

8. Ich räume meine benutzten Sportgeräte ordnungsgemäß an ihren Platz zurück und  

       verlasse danach sofort den Materialraum. 

9. Ich verhalte mich respektvoll gegenüber anderen und helfe.  

Bei wiederholtem Verstoß der Regeln wird es zum kurzfristigen Ausschluss des Sportunterrichts 

kommen! 

 

Schwimmregeln (zur Corona-Zeit) 

1. Ich ziehe mich zügig und leise vor und nach dem Duschen um. 

2. Ich trage Schwimmkleidung und lege den Schmuck ab. 

3. Ich warte in der Umkleidekabine auf die Anweisungen der Lehrkraft. 

4. Ich dusche mich vor und nach dem Schwimmunterricht.  

5. Ich binde lange Haare zusammen. 

6. Ich betrete die Schwimmhalle nur, wenn die Lehrkraft es erlaubt. 

7. Ich gehe nur mit Erlaubnis der Lehrkraft ins Schwimmbecken. 

8. Ich sage Bescheid, wenn ich die Schwimmhalle verlasse. 

9. Ich trage immer nach dem Schwimmunterricht eine Mütze.  

10. Ich verhalte mich respektvoll gegenüber anderen und helfe.  
 

Bei wiederholtem Verstoß der Regeln wird es zum kurzfristigen Ausschluss des Schwimmunterrichts 

kommen! 

Hinweise:  

1) Aufsicht der Lehrkraft  

αDie Aufsicht am Schwimmerbecken erfolgt in der Regel von außerhalb des Wassers; dabei sind der 

Standort und die Zahl der Aufsichtspersonen so zu wählen, dass diese den gesamten Schwimm- und 

Sprungbereich überwachen und auch in das Wasser hineinblicken könnŜƴΦά όIYa ς AufsVO §20 (3) )  

 

2) Die Kinder dürfen im Schwimmunterricht keine Schwimmbrille nutzen.  

"Alle Prüfungen sind ohne Hilfsmittel (z.B. ohne Auftriebshilfen, ohne Schwimmbrille, ohne 

Kälteschutzanzug usw.) abzulegen." (Deutsche Prüfungsordnung Schwimmen abgestimmt mit der 

Kultusministerkonferenz der Länder KMK Sport) 



 

 
 

 

 

 

 

 

Anlage 1 zum Hygieneplan Corona f¿r die Schulen in Hessen 

 

 

Hinweise zum Umgang mi t den Behe lfs -/Alltagsmasken 

 

Folgende Hinweise des Bundesamtes f¿r Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

sind zu beachten (Stand 26.06.2020): 

Å Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand 

von mindestens 1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden. 

Å Die Hªnde sollten vor Anlegen der Maske gr¿ndlich mit Seife gewaschen 

oder desinfiziert werden. 

Å Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. Die Maske muss richtig ¿ber Mund, Nase und Wangen 

platziert sein und an den Rªndern mºglichst eng anliegen, um das 

Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

Å Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske 

gen¿gend Luft durchlªsst, um das normale Atmen mºglichst wenig zu 

behindern. 

Å Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 

ausgetauscht werden. 

Å Die AuÇenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist 

potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hªnde zu verhindern, 

sollten diese mºglichst nicht ber¿hrt werden. 

Å Nach Absetzen der Maske sollten die Hªnde unter Einhaltung der 

allgemeinen Hygieneregeln gr¿ndlich gewaschen oder desinfiziert werden 

(mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 

 

 

 

 

 





 
 



 
 



 
 


